Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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Referat 52 - Auslandstipendien - Frau Rohm / Frau Harder

Ansprechpartnerin bei Anfragen: Kunstbüro in der Kunststiftung Baden-Württemberg, Frau Dengel, Tel. 0711/51885628

MERKBLATT Auslandsstipendien 2011 in Italien und Frankreich

Durch Studienaufenthalte in der Deutschen Akademie ROM Villa Massimo einschließlich Casa Baldi in Olevano Romano und im Deutschen Studienzentrum in Venedig werden hochbegabte Künstler/innen gefördert. Die Deutsche Akademie Rom ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, in dem auch die Finanzierung des Deutschen Studienzentrums in Venedig liegt. Das Studienzentrum in Venedig ist eine vorwiegend interdisziplinäre wissenschaftliche Einrichtung, zugleich fördert es Aufenthalte junger Künstler/innen, deren Schaffen einen Bezug zu Venedig aufweist.

Förderzweck: Vorrangig jüngere hochbegabte und in ihrer künstlerischen Entwicklung noch offene Künstler/innen der Sparten Architektur, Bildende Kunst, Literatur und Komposition erhalten durch Studienaufenthalte in der Villa Massimo in Rom  (ein Jahr), der Casa Baldi in Olevano (drei Monate) und im Studienzentrum in Venedig (zwei Monate) die Möglichkeit, sich eingebunden in das römische und italienische Kulturleben künstlerisch weiter zu entwickeln. In der Villa Massimo stehen zehn Studios mit Atelier, in der Casa Baldi zwei (eines davon mit Atelier) und im Studienzentrum Venedig eines ohne Atelier zur Verfügung. 

Voraussetzungen: Bewerber/innen müssen in ihrer Kunstsparte öffentliche Anerkennung gefunden haben (Studierende sind ausgeschlossen), deutsche Staatsangehörige sein (mit Hauptwohnsitz und Schaffensmittelpunkt in der Bundesrepublik Deutschland) oder seit mindestens 5 Jahren ihren 1. Wohnsitz und Schaffensmittelpunkt in Deutschland haben. Sie müssen bei Antritt des Italienaufenthaltes über Grundkenntnisse des Italienischen verfügen und einem längeren Aufenthalt in südlichem Klima gesundheitlich gewachsen sein. Dies ist durch ein ärztliches Attest kurz vor Antritt des Studienaufenthaltes nachzuweisen. 

Die Cité Internationale des Arts in Paris wird von einer französischen Stiftung getragen und bietet in 300 Studios Studiengästen aus aller Welt Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Bundesrepublik Deutschland hat in der Cité des Arts drei Belegungsrechte erworben. Das Land Baden-Württemberg besitzt vier Belegungsrechte für Ateliers Sparte Bildende Kunst.

Förderzweck: Vorrangig jüngere in ihrer Entwicklung noch offene Künstler/innen der Sparten Architektur, Bildende Kunst (einschl. Bildhauerei) und Musik (Komposition, Interpretation) erhalten durch Studienaufenthalte in der Cité (sechs Monate, ab Mai oder ab November) die Möglichkeit, sich eingebunden in Frankreichs Kulturleben künstlerisch weiter zu entwickeln.

Voraussetzungen: Bewerber/innen müssen in ihrer Kunstsparte öffentliche Anerkennung gefunden haben (Studierende sind ausgeschlossen), deutsche Staatsangehörige sein oder ihren 1. Wohnsitz und Schaffensmittelpunkt seit mindestens 5 Jahren in Deutschland haben und bei Antritt des Parisaufenthalts über ausreichende Französischkenntnisse verfügen. 

Art und Umfang der Förderung: Studiengästen der Villa Massimo, der Casa Baldi und des Studienzentrums Venedig wird freie Unterkunft und ein pauschales Barstipendium (inklusive Reise-/Transport-/Materialkosten) des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gewährt (monatlich 2.500 € für Villa Massimo und Casa Baldi, 1.500 € für Venedig). Die Villa Massimo bietet Kontaktmöglichkeiten zu deutschen, italienischen Kultureinrich-tungen, Beteiligung an Veröffentlichungen und Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Aus-stellungen), gemeinsame Abschlusspräsentation der in Rom entstandenen Werke. 

Studiengästen der Cité Paris wird freie Unterkunft und ein pauschales Stipendium (monatlich 1.500 € inkl. Reise-/Transport-/Materialkosten) der für Kunstförderung zuständigen Behörde des Wohnsitzlandes gewährt und die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an den von der Cité veranstalteten Gemeinschaftsausstellungen/-konzerten. 

Bewerbung und Auswahlverfahren: Bewerben können sich Künstler/innen bei der für Kunstförderung zuständigen Kulturbehörde des Landes, in dem sie den 1. Wohnsitz bzw. Schaffensmittelpunkt haben, bis zum 15. Januar für einen Studienaufenthalt im Folgejahr. Es ist maximal eine alternative Bewerbung möglich, die mit a zu kennzeichnen ist. Ehemalige Studiengäste der Villa Massimo und Casa Baldi können sich nur mit besonderer Begründung und nach Abschluss des Stipendiums für einen Aufenthalt in der jeweils anderen Einrichtung bewerben. Auf den Bewerbungsbogen und die Auswahlgrundsätze (s. Anlage) wird verwiesen. Das Auswahlverfahren ist grundsätzlich einstufig in den Sparten Architektur, Literatur und Musik, in der Bildenden Kunst ist es zweistufig mit Vorauswahlen bei den Kulturbehörden der Länder (außer bei den Landesateliers Paris). Die Endauswahl bei der Kulturstiftung der Länder treffen bundesweite Fachjurys. 

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen erforderlich:
1. Bewerbungsformular mit Materialbogen, ausgefüllt und unterzeichnet (Original + 2 Kopien)

2. Arbeitsproben mit Namen u. laufenden Nummern (gemäß Materialbogen) beschriftet

3. Als Nachweis zum 1. Wohnsitz:  Kopie der Meldebestätigung / des Personalausweises
4. Für Staatsangehörige außereuropäischer Länder: zusätzlich Kopie des Passes inklusive 

    der Blätter zu Aufenthaltstitel, Aufenthaltsdauer und erlaubter Tätigkeit

Zugelassene Arbeitsproben über die bisherige künstlerische Arbeit (Maximalanzahl ist unbedingt einzuhalten, ansonsten erfolgt Rückgabe):
Sparte ARCHITEKTUR, einschließlich Landschaftsarchitektur -  ( bitte 1-fach vorlegen ):

- Grafische Präsentationen auf maximal 9 Tafeln in DIN A 1 (aufgezogen auf Kappaline) 

  keine Originale, keine Modelle zu mindestens drei nach dem Studium geschaffene Projekte. 

  Sind eingereichte Arbeiten im abhängigen Arbeitsverhältnis entstanden, ist der Nachweis 

  einer maßgeblich eigenen Leistung beizufügen (Bestätigung Arbeitsgeber); bei Bewerbungen 

  innerhalb einer Gruppe oder Partnerschaft ist der eigene Arbeitsanteil zu kennzeichnen.

- max. 3 Publikationen zu den eigenen Arbeiten können beigefügt werden. 

Sparte BILDENDE KUNST - ( bitte 1-fach vorlegen ):

- max. 10 Fotos oder Farbprints (Format inkl. Passepartout max. DIN A 4).     
  Keine Dias, keine Originale. 

- max 3 Ausstellungskataloge oder Bücher, ggf. Sammelkataloge (gekennzeichnet)

- Video-, Performance-, Webkunst: max. 3 VHS/DVD/CD, jeweils max. 10-15 min. 
  (Setzen Sie im eigenen Interesse auf bewährte Video-/Audio-Formate, damit die Abspielbarkeit Ihrer
  Arbeit gewährleistet ist! Verwenden Sie z.B. DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, S-VCD, 
  CD-DA (CD-Digital Audio), CD-R/RW, CD-ROM (NeroDigital, DivX®, MPEG4, MP3, JPEG, Kodak 
  Picture CD, HDCD, WMA), nicht dagegen DVD+DL oder DVD-DL usw. sowie keine auf 90 und 
  99 Minuten überbrannte Rohlinge udergl.)
Sparte MUSIK 
 - ( bitte jeweils 4-fach vorlegen ):

- max. 3 Partituren und Tonträger (MC/CD/DVD), nur Mitschnitte von professionellen 

  Aufführungen bzw. Studioproduktionen; max. 3 dem nach Studium entstandene Werke.

Sparte LITERATUR  - ( bitte jeweils 4-fach vorlegen ):
- max. zwei bis drei Werke. Sie müssen ursprünglich in deutscher Sprache verfasst sein,  

  keine ins Deutsche übersetzten Werke.

Bewerbungsvordrucke und Informationsmaterial können im Web heruntergeladen werden über: www.mwk.baden-wuerttemberg.de oder auch bei Frau Dengel vom Kunstbüro angefordert werden info@kunstbuero-bw.de .
. 
Bewerbungsfrist: bis 15. Januar 2010 (Poststempel) für die ausgeschriebenen Studienaufenthalte beim
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